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 darauf hinweisend, dass die Konferenz der Vertragsparteien im Jahr 2010 zur Über-

prüfung des Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen ihre tiefe Besorgnis über 

die katastrophalen humanitären Folgen eines jeden Einsatzes von Kernwaffen zum Aus-

druck brachte2, 

 Kenntnis nehmend von den Resolutionen des Delegiertenrats der Internationalen Rot-

kreuz- und Rothalbmondbewegung vom 26. November 2011 und 22. Juni 2022 mit dem 
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 3. betont, dass den katastrophalen Auswirkungen einer Kernwaffendetonation, 

gleichviel ob es sich dabei um einen Unfall, eine Fehleinschätzung oder einen vorsätzlichen 

Akt handelt, nicht ausreichend begegnet werden kann; 

 4. verleiht ihrer festen Überzeugung Ausdruck, dass das Bewusstsein der katastro-

phalen Folgen von Kernwaffen allen Ansätzen und Anstrengungen zur nuklearen Abrüstung 

zugrunde liegen muss; 

 5. fordert alle Staaten auf, im Rahmen ihrer gemeinsamen Verantwortung den Ein-

satz von Kernwaffen und ihre vertikale und horizontale Verbreitung zu verhindern und die 

nukleare Abrüstung herbeizuführen; 

 6. fordert die Staaten nachdrücklich auf


